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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Frühjahr 2026 fängt die Bundesregierung an, doch noch Reformen zu wagen – und vieles soll noch kommen. Auf Seite 1 
geben wir Ihnen erste Hinweise zum Altersvorsorgereformgesetz, der Reform der Riesterrente, auf Seite 2 die steuer- und so-
zialversicherungsfreie Entlastungsprämie von Arbeitgeber an Arbeitnehmer. Auf Seite 3 stellen wir Ihnen den neuen Erlass der 
Finanzverwaltung zur steuerlichen Auswirkung von Gebäuderenovierungen vor.

7/26Gesetzgebung I: Reform der privaten Altersvorsorge
Das Altersvorsorgereformgesetz kommt, das war zum Redakti-
onsschluss der Steuerinformation sicher. Lediglich die Zustim-
mung des Bundesrats stand noch aus. Wir erläutern Ihnen erste 
Eckpunkte. In den folgenden Ausgaben werden wir detaillierter 
informieren.
Anders als der Name des Gesetzes vermuten lässt, wird aber 
nicht die gesamte Altersvorsorge oder deren steuerliche Förde-
rung verändert. Modernisiert wird nur einer der Zweige, näm-
lich die „Riesterrente“.
Ab dem 1. Januar 2027 wird es eine neue Förderung und neue 
Vorsorgeprodukte geben. Wer einen bestehenden Riesterver-
trag hat, wird auf die neue Förderung umsteigen können.
Das Gesetz beinhaltet folgende Eckpunkte:
– Begünstigter Personenkreis erweitert: Förderfähig bleibt 

der bisherige Personenkreis, also z. B. sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte und Versicherungspflichtige in der 
landwirtschaftlichen Alterskasse. Neu ist, dass auch Ge-
werbetreibende und Freiberufler, die eine Einkommensteu-
ererklärung abgeben, begünstigt sind. Unter bestimmten 
Voraussetzungen werden auch weiterhin Ehegatten von be-
günstigten Personen gefördert.

– Neue Produktwelt: Die zugelassenen Vorsorgeprodukte 
werden vielfältiger. Es sollen renditestärkere Produkte zuläs-
sig sein, die jedoch mehr Risiken beinhalten. Darüber hinaus 
wird es aber auch sichere Standardprodukte geben.

– Nachgelagerte Besteuerung: Wie bisher werden die Einzah-
lungen in die Altersversorgung von der Einkommensteuer 
freigestellt. Dafür wird die spätere Auszahlung in vollem Um-
fang steuerpflichtig sein.

– Zulagen und Steuerabzug: Es bleibt bei zwei Stufen: Zu-
nächst werden Zulagen auf den Altersvorsorgevertrag einge-
zahlt. Dann wird im Rahmen des Einkommensteuerbeschei-
des geprüft, ob der Abzug von Beiträgen und Zulagen vom 

steuerpflichtigen Einkommen günstiger ist, dieser Vorteil 
würde vom Finanzamt nachgezahlt.

– Neue Zulagenberechnung: Um Zulagen zu bekommen, müs-
sen mindestens 120 E im Jahr in den Vertrag eingezahlt wer-
den, gefördert werden maximal 1.800 E im Jahr. Der bisheri-
ge Mindesteigenbeitrag nach der Höhe von Bruttolohn oder 
LuF-Einkünften entfällt.

 Die Zulagen setzen sich wie bisher aus Grundzulage und Kin-
derzulagen zusammen. Eine Kinderzulage gibt es wie bisher 
für jedes Kind, für das Kindergeld bezogen wird. Die Höhe be-
trägt je Kind 100 % des Jahresbeitrags, maximal jedoch 300 E.

 Die Grundzulage ist gestaffelt: Für den Jahresbeitrag bis 
360 E beträgt sie 50 %, für den Jahresbeitrag von 361 E bis 
1.800 E beträgt sie 25 %. 

Beispiel: Handwerker Klages hat aus seinem Betrieb Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb und gibt natürlich auch eine Einkommen-
steuererklärung ab. Er bekommt Kindergeld für ein Kind. Im 
Jahr 2027 zahlt er Beiträge von 1.000 E in ein begünstigtes Al-
tersvorsorgeprodukt. 
Folge: Ab 2027 ist auch der Gewerbetreibende Klages persönlich 
begünstigt. Nach Stand zum Redaktionsschluss der Steuerinfor-
mation werden folgende Zulagen in seinen Vertrag eingezahlt: 
Grundzulage: 360 E x 50 % + 640 E x 25 % = 340 E
Kinderzulage je Kind: 1.000 E x 100 %, maximal 300 E
In der Einkommensteuererklärung macht er dann folgenden 
Betrag als Sonderausgabe geltend: eigener Beitrag 1.000 E + 
Zulagen 640 E = 1.640 E. Beträgt die Einkommensteuerminde-
rung daraus mehr als die Zulagen von 640 E, bekommt er diesen 
Mehrbetrag als Steuererstattung.

Das neue Gesetz macht die neue Altersvorsorge tatsächlich in 
vielen Fällen interessanter. Entscheidend wird sein, wie günstig 
die neuen Produkte dann tatsächlich sind.
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9/26Umsatzsteuer: Endlich Praxislösung für Wärmeabgabe 
aus BHKW
Ein über 20 Jahre andauernder Rechtsstreit und Unsicherheiten 
haben ein Ende: Bei der Umsatzsteuer auf die Wärmeabgabe aus 
Blockheizkraftwerken (BHKW) hat sich die Finanzverwaltung 
endlich zu einer praktikablen und plausiblen Lösung durchge-
rungen.

Darum geht es
Wird in einem BHKW erzeugte Wärme verkauft, muss der Ver-
käufer 19 % Umsatzsteuer auf den Verkaufspreis abführen, das 
ist klar. Streit gab es in den Fällen, in denen es keinen Kaufpreis 
gibt, nämlich wenn:
–	 die Wärme unentgeltlich vom Betreiber oder seinen Gesell-

schaftern genutzt wird, beispielsweise für das private Wohn-
haus oder den eigenen Betrieb,

–	 die Wärme verbilligt an Gesellschafter oder nahestehende 
Personen verkauft wird,

–	 die Wärme unentgeltlich an fremde Dritte abgegeben wird – 
egal, ob für private oder betriebliche Zwecke.

In diesen Fällen muss mangels Kaufpreises eine Ersatzbemes-
sungsgrundlage berechnet werden.

Marktwert beträgt 3 Cent je kWh
Für die genannten Fälle gibt es jetzt zwei Berechnungsmöglich-
keiten. Entweder werden je kWh unentgeltlich abgegebener 
Wärme 3 Cent angesetzt. Oder es wird genauer gerechnet – oft 
mit günstigerem Ergebnis. Dabei werden nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs alle Kosten der Biogasanlage zu-
sammengerechnet und im Verhältnis der Marktwerte auf den 
verkauften Strom und die verwendete Wärme verteilt. Der 
Marktwert der Wärme wird dabei ebenfalls mit 3 Cent je kWh 
angesetzt.

Beispiel: Die Klaus Meyer und Sohn GbR betreibt eine Biogas- 
anlage. Pro Jahr werden 300.000 kWh Wärme unentgeltlich 

zum Beheizen von Meyers Wohnhaus und Geflügelstall abge-
geben. Die Gesamtkosten der Biogasanlage betragen jährlich 
600.000 E, die Erlöse für Strom 800.000 E.
Folge: Für die unentgeltliche Wärmeabgabe muss die Biogasan-
lagen-GbR Umsatzsteuer abführen. Dafür gibt es zwei Wege: 
Entweder berechnet die GbR 300.000 kWh x 3 Cent je kWh = 
9.000 E. Von diesem Betrag führt die GbR 19 % Umsatzsteuer 
ab, also 1.710 E.
Die zweite Möglichkeit ist, die Gesamtkosten der Anlage in 
Höhe von 600.000  E im Verhältnis auf den Marktwert des 
Stroms (Verkaufserlös 800.000  E) und den Marktwert der 
Wärme (300.000 E x 3 Cent = 9.000 E) zu verteilen. Dann ent-
fallen auf die Wärme 6.675 E, die Umsatzsteuer beträgt dann 
nur 1.268 E. 

Königsweg bleibt Verkauf der Wärme
Wird die Wärme im privaten Wohnhaus oder im Landwirt-
schaftsbetrieb mit Umsatzsteuerpauschalierung verbraucht, 
entsteht in jedem Fall eine Umsatzsteuerbelastung.
Wird die Wärme aber in einem umsatzsteuerpflichtigen Betrieb 
verwendet (z. B. Gewerbebetrieb oder Landwirtschaftsbetrieb 
mit Regelbesteuerung), können Sie die Umsatzsteuerbelastung 
vollständig vermeiden, indem Sie die Wärme nicht unentgeltlich 
überlassen, sondern verkaufen. Dann bekommt der Käufer die 
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer erstattet.
Noch wichtiger ist der Verkauf, wenn die Wärme an fremde Drit-
te abgegeben wird – ob an Gewerbebetriebe, Privatleute oder 
öffentliche Einrichtungen. Dann reicht schon ein sehr geringer 
Kaufpreis aus, um die Umsatzsteuerbelastung zu vermeiden 
oder zumindest zu minimieren. 

Die beste Strategie für Ihren Fall erläutern wir Ihnen gern. 

BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2025.

8/26Gesetzgebung II: Wird die Arbeitgeberprämie neu 
aufgelegt?
1.000 E steuer- und sozialversicherungsfrei
Die Bundesregierung will nach der Corona- und Inflationsaus-
gleichsprämie zum dritten Mal die Möglichkeit einer steuer- und 
sozialversicherungsfreien Zahlung vom Arbeitgeber an die Ar-
beitnehmer schaffen. Zum Redaktionsschluss der Steuerinfor-
mation hatte der Bundesrat die Prämie gestoppt – wir werden in 
der nächsten Ausgabe berichten, was daraus geworden ist.
Die „Entlastungsprämie“ von bis zu 1.000  E könnte in einer 
Summe oder in Teilbeträgen bis zum 30. Juni 2027 gezahlt wer-
den. Wichtig wäre, dass sie zusätzlich zum regulären Arbeits-
lohn erfolgt. 
Der Höchstbetrag galt bei der Inflationsausgleichsprämie je 
Arbeitsverhältnis, das würde bei der neuen Entlastungsprämie 
nicht anders sein. Übt ein Arbeitnehmer mehrere Beschäfti-
gungen bei verschiedenen Arbeitgebern aus, könnte der steuer- 
und sozialversicherungsfreie Betrag bis 1.000 E dann für jedes 
Dienstverhältnis, auch für aufeinander folgende Dienstverhält-
nisse, gesondert in Anspruch genommen werden.
Die Prämie könnte auch abgabenfrei an Minijobber gezahlt wer-
den. Sie würde bei der Berechnung der Minijobgrenze von 603 E 
im Monat nicht mitgerechnet.

Tankrabatt von knapp 17 Cent für Mai und Juni
Die Mineralölsteuer wird in den Monaten Mai und Juni 2026 
gesenkt, um die gestiegenen Treibstoffpreise abzumildern. Die 
Absenkung beträgt 14,04 Cent je Liter Benzin und Diesel. Zuzüg-
lich der Umsatzsteuer von 19 % ergibt sich eine Minderung um 
16,71 Cent.
Die Minderung von 16,71 Cent gilt jedoch nur für privat ver-
brauchten Kraftstoff und pauschalierende Landwirte. Gewerbe-
betriebe und Landwirte, die die Regelbesteuerung anwenden, 
erhalten die Umsatzsteuer als Vorsteuer erstattet, sie werden 
also nur um den Nettobetrag von 14,04 Cent je Liter entlastet.
Die geringere Steuer soll sich nicht auf die Agrardieselvergü-
tung auswirken: Auch für den verbilligten Diesel soll es die vol-
len 21,48 Cent je Liter begünstigtem Verbrauch geben.

Steuerreform versprochen
Die Bundesregierung hat zudem eine umfassende Steuerreform 
angekündigt. Erste Ideen schwirren durch die Medien, sind aber 
politisch noch sehr umstritten. Wir werden berichten, sobald 
sich klare Konturen abzeichnen.

§ 3 Nr. 11d EStG Entwurf, 2. Energiesteuersenkungsgesetz.



Werden mit einem Gebäude Einkünfte erzielt, mindern die Kos-
ten dafür in jedem Fall die Steuern – egal, ob das Gebäude für 
den Betrieb oder für die private Vermietung genutzt wird.
Die Frage ist, wie schnell sich die Kosten auswirken. Die Unter-
schiede können groß sein: Ob sie nun als Betriebsausgabe bzw. 
Werbungskosten sofort abgesetzt werden oder im Zuge der Ab-
schreibung auf bis zu 50 Jahre verteilt werden.

Sofort absetzen, wenn nichts Neues entsteht
Renovierungskosten sind grundsätzlich sofort als Betriebsaus-
gabe oder Werbungskosten absetzbar. Bei bilanzierenden Be-
trieben gilt das im Wirtschaftsjahr der Maßnahme, bei Gebäu-
den im Privatvermögen im Kalenderjahr der Zahlung. Handelt 
es sich um Mietwohnhäuser im Privatvermögen, darf der Abzug 
auf zwei bis fünf Jahre verteilt werden.
Auch bei sehr hohen Kosten kann es zulässig sein, diese sofort 
abzuziehen, beispielsweise, wenn das Dach neu gedeckt oder 
die Gebäudeheizung ausgetauscht wird. Auch Maßnahmen zur 
Wärmedämmung wie eine Fassadenverkleidung können sofort 
abzugsfähig sein.

Abschreiben, wenn mehr oder Besseres entsteht
In bestimmten Fällen können die Kosten aber nur auf einen län-
geren Zeitraum geltend gemacht werden, indem sie mit dem Ge-
bäude abgeschrieben werden. Die wichtigsten Fälle zeigen wir 
in den folgenden Beispielen.

Beispiel 1 – Nutzfläche vergrößern: Elke Schulz hat in ihrem 
Betrieb ein Gebäude mit Flachdach. Sie ist die ständigen Undich-
tigkeiten leid und ersetzt das Dach durch ein Satteldach. Dabei 
entsteht ein Bodenraum, den sie aber nicht nutzt.
Folge: Wenn ein altes durch ein neues Dach ersetzt wird, ist das 
grundsätzlich sofort abzugsfähig. Wenn dadurch aber die Ge-
bäudefläche vergrößert wird – und sei es nur durch ungenutzten 
Bodenraum – handelt es sich um „nachträgliche Herstellungs-
kosten“. Der gesamte Aufwand muss dann zum Gebäudebuch-
wert hinzugerechnet und gemeinsam mit ihm abgeschrieben 
werden. Würde durch das Satteldach nur ein höherer Raum 
entstehen, beispielsweise in einer Maschinenhalle, könnten die 
Kosten sofort abgesetzt werden.

Beispiel 2 – Kosten aufteilen: Hans Bauer baut in seinem Miet-
haus das Dachgeschoss aus, dabei entsteht eine neue Wohnung. 
Gleichzeitig renoviert er im Erdgeschoss die vorhandene Woh-
nung. 
Folge: Durch den Dachgeschossausbau wird die Nutzfläche 
erweitert, die Kosten müssen als nachträgliche Herstellungs-
kosten mit dem Gebäude abgeschrieben werden. Dazu gehören 
dann alle Kosten, die bautechnisch mit dem Ausbau zusam-
menhängen. Die Renovierungskosten im Erdgeschoss können 
trotzdem sofort abzugsfähig sein, auch wenn beide Maßnahmen 
gleichzeitig stattfinden. Hans Bauer sollte sich getrennte Rech-
nungen für Ausbau und Renovierung ausstellen lassen. Aus die-
sen sollte ersichtlich sein, dass beide Maßnahmen bautechnisch 
voneinander unabhängig sind.

Schon die Kosten für das Aufsetzen einer Dachgaube müssen 
abgeschrieben werden, wenn sich die Nutzfläche um nur weni-
ge Quadratmeter vergrößert. Wird in dem Zusammenhang das 
gesamte Dach erneuert, darf aufgeteilt werden: Nur die Kosten 
in Zusammenhang mit der Gaube sind abzuschreiben, die restli-
chen Kosten dürfen sofort abgezogen werden. 

Beispiel 3 – Standard verbessern: Claudia Warnken hat von 
ihren Eltern ein sehr einfach ausgestattetes Häuschen geerbt. 
Bevor sie es vermietet, renoviert sie das Haus ordentlich durch: 
Die einfach verglasten Fenster werden durch Isolierglasfens-
ter ersetzt. Das Bad bekommt Dusche und Waschbecken. Die 
gesamte Elektroinstallation wird auf zeitgemäßen Stand ge-
bracht, zudem eine Zentralheizung eingebaut.
Folge: Wird der Gebäudestandard angehoben, führt das zu 
nachträglichen Herstellungskosten, die mit dem Gebäude abge-
schrieben werden müssen. Ob das hier der Fall ist, muss Claudia 
Warnken mit ihrem Steuerberater sorgfältig untersuchen. Die 
Finanzverwaltung schaut auf vier Bereiche: Heizung, Fenster, 
Elektro- und Sanitärinstallation. Wird der Standard in drei von 
vier Bereichen angehoben, z. B. von einfach auf mittel, muss der 
gesamte Aufwand abgeschrieben werden. Auf den ersten Blick 
scheint das hier so zu sein. Aber Achtung: Verglichen wird mit 
dem Standard im Jahr des Baus oder Kaufs des Hauses. Bei ei-
nem z. B. im Jahr 1940 gebauten Haus waren Ofenheizung und 
einfach verglaste Fenster durchaus mittlerer Standard. 

Besondere Regeln bei Renovierung nach Kauf
Wenn Sie ein gerade gekauftes Gebäude renovieren, können 
auch diese Kosten sofort abziehbar sein. Zum einen gelten auch 
hier die Grundsätze aus den Beispielen 1 bis 3. Es kommen je-
doch noch einige Hürden hinzu.

Beispiel 4 – Kosten für Nutzungsbereitschaft: Birgit Schmidt 
hat ein Gebäude gekauft, das sie vermieten möchte. Dafür muss 
sie jedoch die zum Kaufzeitpunkt nicht mehr zulässige Heizung 
ersetzen.
Folge: Für sich genommen, könnten die Kosten für den Ersatz 
der Heizung sofort abgezogen werden. In diesem Fall ist die 
neue Heizung aber erforderlich, um das Gebäude erstmals nut-
zen zu können. Daher müssen die Kosten gemeinsam mit dem 
Kaufpreis des Gebäudes abgeschrieben werden.

Beispiel 5 – Die 15 %-Grenze: Ernst Garbe hat ein bebautes 
Grundstück für 1,2 Mio. E gekauft. Davon entfallen 200.000 E 
auf das Grundstück und 1 Mio. E auf das Gebäude. In den ersten 
drei Jahren renoviert Ernst Garbe das Gebäude, dafür wendet er 
240.000 E auf. Durch die Baumaßnahmen wird weder die Nutz-
fläche erweitert noch der Standard verbessert.
Folge: Wird innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf ein Ge-
bäude instandgesetzt und modernisiert und fallen dafür mehr 
als 15 % der Anschaffungskosten an, liegen „Anschaffungsnahe 
Herstellungskosten“ vor. Die müssen gemeinsam mit dem Ge-
bäude abgeschrieben werden. Das gilt auch dann, wenn es sich 
um eigentlich sofort abzugsfähige Renovierungskosten han-
delt. 
Ernst Garbe hat die Grenze mit 24 % (240.000 E Aufwand zu 
1  Mio  E Kaufpreis Gebäude) überschritten. Hätte er Maßnah-
men im Umfang von 100.000 E auf das vierte Jahr nach der An-
schaffung verschoben, wären die gesamten 240.000  E in den 
jeweiligen Jahren sofort abzugsfähig.

Fazit
So vielfältig, wie die Gebäude und Renovierungsmaßnahmen 
sind, so komplex sind auch die steuerlichen Regeln. Sprechen Sie 
uns unbedingt schon im Vorfeld der Baumaßnahme an. Gerne 
erläutern wir Ihnen den für Sie günstigsten Weg.

BMF-Schreiben vom 26. Januar 2026.
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11/26Umsatzsteuer: Welche Steuer auf Nebenleistungen zur 
Beherbergung?
Wird jemand kurzfristig beherbergt – beispielsweise in Pensio-
nen, Ferienwohnungen oder Gästezimmern – gilt grundsätzlich 
der ermäßigte Steuersatz von 7 %.
Strittig war bisher, ob das auch für alle Zusatzleistungen zur 
Übernachtung gilt, ob also für WLAN, Sauna oder Parkplatz 
ebenfalls nur 7 % Umsatzsteuer anfallen. Der Europäische Ge-
richtshof hat nun als letzte Instanz dem deutschen Fiskus Recht 
gegeben: Es muss aufgeteilt werden zwischen 7 % Umsatzsteuer 
für die Beherbergung und 19 % für die Zusatzleistungen.

Hier gilt der niedrige Steuersatz
Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % gilt für die reine Be-
herbergung, also das Zimmer oder die Ferienwohnung. Dazu ge-
hören – auch wenn es gesondert berechnet wird –  z. B. Bettwä-
sche und Handtücher, Strom, Zimmerreinigung, Fernseher und 
Mitunterbringung von Tieren.

Zusatzleistungen mit 19 % Umsatzsteuer
Auf Zusatzleistungen entfällt in der Regel der Steuersatz von 
19 %. Das gilt auch dann, wenn sie nicht gesondert berechnet 
werden, sondern in einem Pauschalpreis enthalten sind. Darun-
ter fallen beispielsweise die Nutzung von Sauna und Fitnessge-
räten, WLAN und Telefon, Parkplätzen, Transportservice oder 
Wäschereinigung.

Sonderfall Frühstück
Auch Mahlzeiten, wie das Frühstück, sind als Zusatzleistungen 
gesondert steuerpflichtig. Für Speisen gilt aber seit dem 1. Janu-

ar 2026 der Umsatzsteuersatz von 7 %. Für die Getränke – auch 
den Kaffee zum Frühstück – müssen 19 % Umsatzsteuer berech-
net werden.

Vereinfachte Aufteilung
Wichtig ist bei der Aufteilung der Kosten, dass die Kalkulati-
on nachvollziehbar ist. Wer verschiedene Leistungen in einem 
Gesamtpreis anbietet, sollte intern berechnen, welcher Anteil 
auf die Übernachtung und welcher auf die Zusatzleistungen 
entfällt.
Die Finanzverwaltung bietet für die üblichen Zusatzleistungen 
– wie die oben genannten – eine vereinfachte Regelung an: 85 % 
des Gesamtpreises dürfen mit 7  % Umsatzsteuer berechnet 
werden, auf die restlichen 15 % entfallen 19 % Umsatzsteuer.

Beispiel: Die Pension Meyer vermietet ein Doppelzimmer für 
ein Wochenende. Im Bruttopreis von 240 E sind Übernachtung, 
Frühstück und Wellnessnutzung enthalten. 
Folge: Meyer darf den Anteil, auf den 19 % Umsatzsteuer an-
fallen, der Einfachheit halber mit 15 % von 240  E, also 36  E, 
ansetzen. 19 % Umsatzsteuer daraus sind dann 5,75  E. Meint 
Meyer, das ist zu viel, müsste er den Gesamtpreis in die üblichen 
Einzelpreise aufteilen. 

Bei der richtigen Kalkulation unterstützen wir Sie gerne.

EuGH-Urteil vom 5. März 2026, C-409/24 bis C-411/24; BMF vom 22. De-
zember 2025.

Gerade in arbeitsintensiven Zeiten werden häufig Arbeitneh-
mer beschäftigt, die bereits bei einem anderen Arbeitgeber tätig 
sind. Um die Beschäftigung korrekt beurteilen zu können, soll-
ten Arbeitgeber sich vorab schriftlich über bestehende Arbeits-
verhältnisse informieren, z. B. mithilfe eines Personalfragebo-
gens mit Unterschrift des Arbeitnehmers.

Arbeitszeitrechtliche Grenzen beachten
Nach dem Arbeitszeitgesetz darf die regelmäßige Gesamtar-
beitszeit aus allen Beschäftigungen grundsätzlich 48 Stunden 
pro Woche nicht überschreiten. Eine vorübergehende Auswei-
tung bis zu 60 Stunden ist nur zulässig, wenn innerhalb von 
26  Wochen durchschnittlich 48 Wochenstunden eingehalten 
werden. Bei einer Hauptbeschäftigung von 40 Stunden pro Wo-
che sind daher regelmäßig maximal 8 Stunden wöchentliche Ne-
benbeschäftigung zulässig.

Sozialversicherung und Steuer
Grundsätzlich fallen für jedes Arbeitsverhältnis Sozialversiche-
rungsbeiträge und Lohnsteuer an. Neben einer sozialversiche-
rungspflichtigen Hauptbeschäftigung kann jedoch ein Minijob 
mit einem monatlichen Entgelt bis zu 603 E sozialversiche-
rungsfrei ausgeübt werden. Der Arbeitgeber muss allerdings 
pauschale Abgaben für Sozialversicherung und Steuer in Höhe 
von 30 % des Minijobverdienstes an die Knappschaft Bahn-See 
leisten. Mit der darin enthaltenen Pauschalsteuer von 2 % ist die 
Lohnsteuer des Minijobbers abgegolten, der den Minijob nicht 
in seiner Steuererklärung angeben muss. Der Minijobber muss 
einen Beitragsanteil von 3,6 % des Lohns leisten, wenn er sich 
nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt. 
Neben einer Hauptbeschäftigung kann auch eine kurzfristige 
Beschäftigung ausgeübt werden. Diese ist für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber sozialversicherungsfrei, wenn sie auf maxi-

mal 70 Arbeitstage oder drei Monate im Kalenderjahr (in der 
Landwirtschaft bis zu 90 Arbeitstage bzw. 15 Wochen) begrenzt 
ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Wird der Arbeitneh-
mer im Hauptjob für diese Zeit unbezahlt freigestellt, wird der 
Nebenjob als berufsmäßig qualifiziert und ist sozialversiche-
rungspflichtig. 

Kombination mehrerer Nebenbeschäftigungen
Ein Minijob kann neben einer kurzfristigen Beschäftigung 
ausgeübt werden und umgekehrt. Beide Beschäftigungsarten 
werden nicht zusammengerechnet. Mehrere Minijobs hinge-
gen werden addiert. Überschreitet das Gesamtentgelt 603  E 
monatlich, werden alle Minijobs sozialversicherungspflichtig. 
Neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäfti-
gung bleibt nur der zeitlich zuerst aufgenommene Minijob so-
zialversicherungsfrei. Dies gilt auch, wenn mehrere neben einer 
Hauptbeschäftigung ausgeübte Minijobs zusammen die Grenze 
von 603 E nicht überschreiten.
Auch mehrere kurzfristige Beschäftigungen sind nebeneinan-
der oder hintereinander zulässig. Dabei ist jedoch die jährliche 
Höchstdauer über alle kurzfristigen Beschäftigungen hinweg zu 
prüfen. 
Beachte: Sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigun-
gen sind nicht lohnsteuerfrei; eine mögliche Pauschalierung, 
zum Beispiel bei landwirtschaftlicher Saisonarbeit, ist im Ein-
zelfall gesondert zu prüfen.

Hinweis für Arbeitgeber
Um sozialversicherungsrechtliche Risiken zu vermeiden, ist es 
unerlässlich, laufend über weitere Beschäftigungen und Tätig-
keiten der Arbeitnehmer informiert zu sein.

§ 3 ArbZG, § 8 SGB IV.
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